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Sachverhalt und Antrage 

Der Anmelder hat am 8. Juli 1989 die Internationale 

Aruneldung PCT/EP 89/00788 eingereicht. Sie umfaBt die 

vorrichtungsansprüche 1 bis 15 und die Verfahrensansprüche 

16 bis 22. 

Anspruch 1 lautet: 

11 1. Vorrichtung zum Verteilen von mittels einer Puinpe 

durch eine Zuleitung gedrückten Dickstoffen, z. B. Beton 

in mehrere Förderleitungen, wobei die der Pumpe 

zugewandten Anschlüsse der Förderleitungen rotations-

symmetrisch an einer Verteilerplatte angeflanscht sind und 

ein schwenkbares, vorzugsweise S-förmiges Verteilerrohr 

vorgesehen ist, dessen der Pumpe zugewandter AnschluB über 

eine Drehkupplung axial zur Syinmetrieachse mit einem zur 

Pujupe führenden Zuleitungsstutzen verbunden ist, und 

dessen zweiter AnschluB mit einem an einer Drehplatte 

angeordneten, durch die Drehplatte hindurch zur Verteiler-

platte führenden Verb indungsstutz en verbunden 1st, wobei 

die Drehplatte um die Achse des Zuleitungsstutzens relativ 

zur feststehenden Verteilerplatte verdrehbar und der 

Verbindungsstutzen dabei wahiweise an die verschiedenen 

Fãrderleitungsanschlüsse ander Verteilerplatte 

anschlie8bar 1st, dadurch gekennzeichnet, daB an der 

Drehplatte (16) im Winkelabstand der Fôrderleitungs-

anschlüsse (30) voneinander Sperrnocken (32) und an der 

Verteilerplatte (12) eine Sprerrklinke so angeordnet sind, 

daB die Drehplatte (16) mit ihren Sperrnocken (32) in 

Vorwartsdrehrichtung unter der Sperrklinke (36) hindurch-

drehbar und anschlieBend unter fluchtender Ausrichtung des 

Verbindungsstutzens (28) mit dem anzusteuernden 

FãrderleitungsanschluB (30) bis zu einem Anschlag des 

Sperrnockens gegen die Sperrklinke rückwãrts drehbar 

ist. 

NE 
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Anspruch 3 wiederholt den ersten Teil des Anspruchs 1 und 

fährt dann fort: 

(3.)... insbesondere nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 

gekennzeichnet, daB die Drehplatte (16) auf ihrer der 

Verteilerplatte (12) zugewandten Breitseite eine mit einer 

Durchtrittsóffnung (48) für den Verbindungsstutzen (28) 

versehene ginnmielastische Dichtungsscheibe (46) tràgt, mit 

der sie unter Abdichtung der zeitweilig nicht mit dem 

Verb indungsstutz en (28) fluchtenden Förderleitungs-

anschlüsse (30) gegen die Verteilerplatte (12) anliegt." 

(Hervorhebung im Oberbegriff zugefügt). 

Mit Bescheid vom 6. Oktober 1989 hat das Europäische 

Patentamt als Internationale Recherchenbehörde dem 

Arnnelder eine Aufforderung zur Zahiung einer zusãtzlichen 

Recherchengebühr nach Artikel 17 (3) (a) und nach Regel 

40.1 PCT zugesteilt, da die internationale Anmeldung dexa 
Erfordernis der Einheitlichkeit im Hinblick auf die 

Ansprüche 1, 2, 6, 7, 9, 10, 12-22 (I) einerseits, 

3-5, 8, 11 (II) andererseits, nicht entspreche. In der 

Begründung wird von der Aufgabe ausgegangen, die exakte 

Position der Drehplatte in bezug auf die Verteilerplatte 

trotz Verschmutzung und Verschlei8 sicherzustellen, und im 

weiteren ausgeführt: Die -Lôsung nach Anspruch 1 werde 

durch das Zusammenwirken einer Nockenscheibe mit ejner 

Sperrklinke erreicht, jene nach Anspruch 3 durch eine 

spezielle Dichtung zwischen Verteiler- und Drehplatte. Da 

diese Lôsungen in keinem technischen Zusainmenhang stãnden, 

würden sie auch kein gemeinsames erfinderisches 

Gesamtkonzept bilden. 

Der Anmelder hat am 23. Oktober 1989 die geforderte 

zusãtzliche internationale Recherchengebühr unter 

Widerspruch bezahlt. Nach seiner Ansicht werde "nach 
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Anspruch 3 in Verbindung mit den Merkmalen des Anspruchs 

1" vorgeschlagen, daB die Drehplatte eine gummielastische 

Dichtungsscheibe trage, die zur Folge hãtte, daB die an 

der Verteilerplatte angeordnete Hartmetallscheibe nahezu 

verschleiBfrei bleibe. Die Merkinale der Ansprüche 1 und 3 

würden daher gemeinsam zur Lösung der Aufgabe beitragen 

und somit ein gelneinsames erfinderisches Gesamtkonzept 

bilden. 

Entscheidungsgründe 

GemãB Artikel 154 (3) EPU sowie Artikel 9 der Vereinbarung 

zwischen WIPO und EPO über PCT (AB1. EPA 1985, 320) sind 

die Beschwerdekainmern zustãndig, Uber den Widerspruch des 

Anmelders gegen die Festsetzung zusätzlicher Gebühren zu 

entscheiden. 

Der Widerspruch entspricht Regel 40.2 (C) PCT und ist 

zulãssig. 

Die Prüfung der Aufforderung vom 6. Oktober 1989 ergibt: 

3.1 	Nach Artikel 17 (3) PCT 1st die Internationale 

Recherchenbehârde verpflichtet, den Internationalen 

Recherchenbericht für die Teile der internationalen 

Anineldung zu erstellen, die sich auf die in den Ansprüchen 

zuerst erwãhnte Erfindung beziehen ("Haupterfindung"). 

3.2 	Anspruch 3 bezieht sich sowohi auf von Anspruch 1 

abhãngige Vorrichtungen (durch die fakultative Form 

"insbesondere nach Anspruch 1") wie auch auf von 

Anspruch 1 unabhãngige Vorrichtungen (in obligatorischer 
Form). Die übrigen Ansprüche der Gruppe II (Ansprüche 4, 

5, 8 und 11) enthalten eine Zurückverweisung auf 

a 
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Anspruch 3. Somit ufaBt die Gruppe II der Ansprüche zwei 

voneinander zu unterscheidende Teilgruppen: 

ha eine von der Rückbeziehung erfaSte, von Anspruch 1 

abhangige Teilgruppe und 

hib eine von Anspruch 1 unabhãngige Teilgruppe. 

Durch die Rückbeziehung auf Anspruch 1 enthãlt Anspruch 3 

und dainit die Teilgruppe ha alle Mer)anale des 

Anspruchs 1. Damit sind diese Ansprüche durch die von 

Regel 13.1 PCT geforderte einzige aligemeine erfinderische 

Idee miteinander verbunden und genügen mithin dein 

Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung. Die 

Teilgruppe ha gehört soinit zusammen mit der Gruppe I zu 

der in Artikel 17 (3) PCT genannten Haupterfindung. 

	

3.3 	Die Aufforderung der internationalen Recherchenbehórde zur 

Zahiung zusãtzlicher Gebühren führt in ihrer Begründung 

aus, daB eine Teilrecherche nur für die in den Ansprüchen 

1, 2, 6, 7, 9, 10, 12-22 (I), also zuerst erwãhnte 

Erfindung ersteilt worden ist. Für die übrigen Teile der 

internationalen Arimeldung, also für die Ansprüche 3-5, 8 

und 11 (II) dagegen würde der internationale Recherchen-

bericht nur ersteilt, wenn zusãtzliche Gebühren entrichtet 

werden. 

	

3.4 	Daraus und aus 3.2 ergibt sich, daB die der Aufforderung 

zugrunde liegende Teilrecherche sich nur auf einen Teil 

der Haupterfindung gemãB Anspruchsgruppe I bezieht, und 

die ebenfalls zur Haupterfindung gehörende Teilgruppe ha 

auBer acht lâBt. 

Da die Recherche nach Anspruch 1 jedoch nur zu einem 

einzigen Dokuinent der Kategorie A geführt hat, gegen 

Neuheit und erfinderische Tätigkeit des Gegenstands von 

02184 



5 	W 26/89 
a 

0 

Anspruch 1 somit kein Material vorliegt, erübrigt sich 
eine Recherche nach von Anspruch 1 abhãngigen Anspruchen. 

(siehe WIPO: Guidelines for International Search, 

Chapter III, 3.8). 

Die Teilrecherche ist daher korrekt abgegrenzt. 

3.5 	Der von Arispruch 1 unabhangige Gegenstand der Gruppe lib 

der Ansprüche 3, 5-8, 11 ist auch nach Ansicht der 

Beschwerdeka1nmer nicht einheitlich mit dern Gegenstand der 

Anspruchsgruppe I: 

3.5.1 Die Beschreibung der Erfindung geht von einer Verteil-
vorrichtung aus, die den Ubergang zwischen einer Zuleitung 

und mehreren Förderleitungen bewerkstelligt. Dabei werdem 

Dickstoffe, zum Beispiel Beton, mittels einer Pumpe durch 
eine Zuleitung und anschlieBend in jeweils eine von 

mehreren Förderleitungen gedrückt. 

Diese Verteilvorrichtung weist eine Drehplatte auf, die urn 

die Achse des Zuleitungsrohrs drehbar ausgebildet ist. Em 

S-fãrmig gekriunmtes Verteilerrohr ist einerseits mit dern 

Zuleitungsrohr, andererseits mit einer exzentrisch 
angeordneten Durchtrittsôffnung in der Drehplatte 

verbunden. Die Drehplatte liegt an einer feststehenden 

Verteilerplatte an, die eine Mehrzahl konzentrisch 

angeordneter Durchtrittsôffungen aufweist. Druch Rotation 

der Drehplatte kann das mitrotierende Verteilerrohr mit 

jeder der Durchtrittsôffnungen in der Verteilerplatte in 

Verbindung gebracht werden, so daB der Dickstoff 

entsprechend verteilt wird. 

Es hat sich gezeigt, daB die Zuordnung der Durchtritts-

ôffnungen im Betrieb auf Dauer nicht exakt genug bleibt, 

da sich das Reibungsverhalten zwischen Drehplatte und 

Verteilerplatte infolge VerschleiB ãndert. 
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die bekannte 
Vorrichtung dahingegend zu verbessern, daB unabhãngig von 
der Konsistenz der Dickstoffe und unabhãngig von den sich 
im Lauf der Zeit àndernden Reibungsverhãltnissen eine 
exakte Positionierung der Drehplatte gegenüber der 
Verteilerplatte in den vorgeschriebenen DurchlaBpositionen 
möglich ist. 

3.5.2 Der Haupterfindung, also der Gruppe I und ha, liegt 
Anspruch 1 zugrunde, der im kennzeichnenden Teil zur 
Lósung der Aufgabe vorschlãgt, den Drehteller an seineni 
Uinfang speziell auszubilden, urn durch Uberstreichen der 
korrekten Position - und anschlie8endes Zuruckfahren auf 
dieselbe - einen Reinigungseffekt zu erreichen. 

In kennzeichnenden Teil des Anspruchs 3, soweit er der 
Anspruchsgruppe hib zugrunde liegt, wird dagegen zur 
Lösung des Problems eine gummielastische Dichtungsscheibe 
auf der Drehplatte vorgeschlagen, die zur Abdichtung 
zeitweilig nicht fluchtender Anschlüsse auf der 
Verteilerplatte anhiegt. 

Die beiden Erfindungen (I mit ha einerseits, lib 
andererseits) stiinmen im Oberbegriff der Ansprüche 1 und 3 
überein und unterscheiden sich nur in den erwãhnten 
kennzeichnenden Mer]cmalen. Dabei koinrnt es in ersten Fall 
auf eine Drehungsumkehr mit Aktivierung einer zweiten 	/ 
Lochkante an, in zweiten Fall auf das elastisch- 
nachgiebige MitfUhren von eingedrückten Fasern zwischen 
-einander benachbarten Platten. 

3.5.3 Diese beiden Lãsungsansãtze verwenden sornit voneinander 
unabhãngige und völlig verschiedene technische Mittel. Sie 
sind daher nicht durch eine gerneinsame erfinderische Idee 
miteinander verbunden - sodaS die Voraussetzung der 
Einheitlichkeit nicht erfüllt sind. 

02184 
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Die Tatsache, daB die Oberbegriffe der beiden Ansprüche 1 

und 3 übereinstimmen, kann daran nichts ãndern: Der 

Gegenstand dieses gemeinsamen Oberbegriffs entspricht dein 

anerkannten Stand der Technik, gilt somit als nicht neu, 

und kann daher keine erfinderische Koinponente enthalten. 

3.5.4 Die Aufforderung zur Zahiung der zusãtzlichen 

Recherchengebühr ist daher berechtigt. 

4. 	Der Widerspruch zur Zahlung der zusãtzlichen Gebühr ist 

nicht begründet. 

Entscheidungs formel 

AUS diesen Gründen wird entschieden: 

Die zusàtzliche Gebühr wird nicht zurückerstattet. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 	 abo *4:!o  
It. C. so 314 

--AL  
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